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JA.S-N-E-66/42.
Reichssicherheitshauptamt
Berlin,den 2 .November 1942.
Bücn
Di
in d
wsen.
FOWE
5DE2.1942
An
a)
die Befehlshahar der sieherheitevol zet weid des SD.
b)
die Inspekteure der Sicherheitaroläcei und des SD.
c)
die Leiter der Steatspolizei(leit)stellen
d)
die Pünrer de: S -(Leit)Abschritte
e)
die Leiter der SD-Hauptaußenstelle
f)
die Kommandeure der Sicherheitspolizei und des SD.
Nachrichtlich
an
a) die Höheren 4- wnd Polizeiführer
b) die Amtschefs und Gruppenleiter des Reichs-
sicherie tehauptamtes.
B
Betrifft : Gehässige und staatsabträgliche Gerüchte.
Bezug
Erlasse vom 13.3.1941 - IV B 1 b - B.Nr.
182/41  -, betr.
gehässige und staatsab-
III C 4
trägliche Witze und Gerüchte und vom 28.8.
1941 - jI1 A 4 - AZ 4194/41, betr. Material
zur serch
attung über Gerüchte.
In letzt
lind zahlreiche Gerüchte im
Unlauf gewesen, die
esonders böswilliger Weise
gegen den Führer und
Persönlichkeiten, die
Partei, Wehazacht us
ten.
Daiu a
eit gu tets auoh sonstige
Gerüchte auf, die 
1, im Reich und in den be-
setzten Gebieten Ur
ind Verwirrung zu erzeugen,
(z.B. angebliche Ke
Niederlagen, Sonderfrie-
deneriinsche und Vernt
lsw.)
Auf Befehl
ihsführerean und chefs der
Deutschon Polizei cnd so
Jesonderen Gerüchtemacher
und auch-Verhreitar die
ascher, gehäesiger oder
vorsitzlich zersetgender
den Widere lanit des deutsche
Yolkes



Volkes zu untergraben su hen, zu fassen und für ihre

weitere Behan lung zu melden.

Ich ersuche, dass in solchen Fällen die er-

forderlichen Maßnahmen g meirsam von Sicherheitspolizei

und SD. mit allem Nachdrtck und beschleunigt durchge-

führt werden. Die festgestellten Gerüchtemacher und -

Verbreiter eind festzunehmen, hierüber ist unter Hin-

weis auf dieeen Erlaß sowie unter eingehender Schilde-

rung des Sachverhalts, der Perstnlichkeit der Täter

und der Beweggründe ihres Handelns unverzüglich zu be-

richten.

Weitere Weisungen folgen sodann.

Die sD(Leit)-Abschrtte bezw. SD-Hauptauesen-

stellen haben ihre nachrichtendienstlichen Möglichkei-

ten zur brfassung der Gerüchte und deren Urheber bezw.

böswilligen Verbreiter einzusetgen und die Staatspolizei

(leit)stellen bei der Bekämpfung der Gerüchte zu unter-

stützen. Die mit Brlaß vom 28.8.1942 (III A 4-AZ.4194/41)

befohlene laufende Berichterstattung über Gerüonte im

Rahmen der wöchentlichen Meldungen zur al lgemeinen Stim-

mung und Lage an das Referat ITt A 4 ist fortzusetzen.
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Der Leiter der Gruppe Justiz

Prag, den 16-0ktober 1942.

Betrifft: Staatsverteidigungsgesetz.

#

Mündlicher Auftrag vom heutigen Tage.

Urschriftlich

Herrn S t a a t s s e k r e t ä r

ergebenst vorgelegt.

Weder das Staatsverteidigungsgesetz noch das

Republikschutzgesetz enthalten Bestimmungen über Maß-

nahmen gegen Angehörige von Personen, die sich eines

Vergehens gegen die Staatssicherheit schuldig gemacht

haben.
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